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1 ANLASS, ZIEL UND ZWECK DER PLANUNG 

1.1 Anlass der Planung 

Die Windenergie nimmt in den vergangenen Jahren einen immer höheren Stellenwert ein. Regenerative Energien, 
darunter auch die Windenergie, bewirken eine Reduzierung des CO2 Ausstoßes und stellen eine Alternative zu den 
allmählich schwindenden Reserven fossiler Brennstoffe dar. Der technische Fortschritt ermöglicht zudem eine 
wirtschaftliche Nutzung von Windenergie im Binnenland.  

Der Gesetzgeber fördert die Windenergienutzung durch die Einstufung der Windenergieanlagen als privilegierte Vorhaben 
im Außenbereich gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 Baugesetzbuch (BauGB). Demzufolge wären Windenergieanlagen 
grundsätzlich zuzulassen, soweit öffentliche Belange nicht entgegenstehen und eine ausreichende Erschließung gesichert 
ist. Daraus w¿rde sich eine ĂVerspargelungñ der Landschaft mit ihren negativen Folgen ergeben.  

Da dies auch nicht der Intention des Gesetzgebers entspricht, ist mit dem § 5 i.V.m. § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB ein 
Steuerungselement geschaffen worden. Öffentliche Belange stehen einem Vorhaben auch dann entgegen, wenn durch 
Darstellung im Flächennutzungsplan eine Ausweisung an anderer Stelle (gemeint sind die sogenannten 
Konzentrationszonen) erfolgt ist. Demnach kann die Verteilung der Windenergieanlagen im Gemeindegebiet über die 
Ausweisung von Konzentrationszonen in der Art gesteuert werden, dass Windenergieanlagen nur noch an geeigneten 
Standorten mit möglichst geringen negativen Auswirkungen verwirklicht werden und somit die o.a. negativen Folgen 
vermieden werden. 

Die Stadt Jülich hat bereits mit der Änderung des Flächennutzungsplans zur ĂAusweisung von Konzentrationszonen f¿r 
Windenergieñ drei ĂKonzentrationszonen für die Windenergieñ (Konzentrationszone WI1, WI2 und WI4) mit einer 
Gesamtgröße von ca. 85 ha ausgewiesen. In den bereits bestehenden Konzentrationszonen sind 14 Windenergieanlagen 
realisiert worden. 

Dass die Stadt Jülich ein neues Plankonzept verfolgt bedeutet nicht, dass die vorangegangene Planung fehlerhaft oder 
unvollständig war. Kommunen sind nicht verpflichtet, alle Potentialflächen als Konzentrationszonen auszuweisen, sodass 
ein gestaffelter Ausbau möglich ist. Weiterhin legt das OVG Münster eine Änderung der Planung dahingehend aus, dass 
ein stetiger, planerischer Anpassungsbedarf besteht, nicht jedoch eine vorausgegangene fehlerhafte Planung.1 

Um der Windenergie mehr Raum zu geben, hat die Stadt Jülich schlüssiges Gesamtkonzept für eine 
Standortuntersuchung erstellen lassen, welches nach Abschichtung der Ăhartenñ, f¿r eine Windenergienutzung aus 
rechtlichen oder tatsªchlichen Gr¿nden nicht geeigneten Flªchen, und der Ăweichenñ, auf einer Abwªgung beruhenden 
Einschränkung 18 Potenzialflächen identifiziert hat. Insgesamt werden die Potenzialflächen 1, Fläche 5, Fläche 11-13, 
Fläche 14+15, Fläche 20a+20b für grundsätzlich für die Ausweisung als Konzentrationszonen für Windenergie empfohlen. 
Dabei wurden auch die bestehenden Konzentrationszonen (WI1, WI2 und WI4) durch die Standortuntersuchung bestätigt. 

Für die Konzentrationszonen 1, 5, 11-13, 14+15 und 20a+20b sollen zusätzlich Bebauungspläne aufgestellt werden, um 
detailliertere Steuerungsmöglichkeiten zu schaffen. In einem Bebauungsplan können zum Beispiel die Standorte der 
Anlagen bestimmt werden und somit ggf. auch Festsetzungen zum Schallschutz o.ä. getroffen werden. Es sollen 
Bebauungspläne aufgestellt werden, um die Festsetzungen unmittelbar an die geplanten Anlagentypen binden zu können 
und somit die größte Sicherheit bei den Beurteilungen der Auswirkungen zu erzielen. Ziel der Planung ist demnach die 
Aufstellung eines Bebauungsplanes, um das geplante Vorhaben detailliert steuern zu können. 

Das Verfahren zur Aufstellung des ăBebauungsplans A 41 ăWKZ 1, nºrdlich Merschò (Ortslage Mersch) soll im 
Parallelverfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans ĂAusweisung von Konzentrationszonen f¿r die Windenenergieñ 
erfolgen. 

Nach derzeitigem Planungsstand sind in der Konzentrationszone 1 in Jülich-Mersch die Errichtung und der Betrieb von 2 
Windenergieanlagen (WEA) vorgesehen. 

                                                
1
 OVG Münster 8 A 2672/03, bestätigt durch BVerwG 4 B 49.06 
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1.2 Ziel und Zweck der Planung 

Im Flächennutzungsplan können über die Ausweisung der Konzentrationszonen die Flächen, die der Windenergie zur 
Verfügung stehen, festgelegt werden. Darüber hinaus bestehen auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanug kaum 
Steuerungsmöglichkeiten.  

Üblicherweise werden die Standorte der Anlagen, die Anlagentypen und die Bauhöhen erst im Rahmen der Genehmigung 
nach Bundesimmissionsschutzgesetz bestimmt. Dieses Verfahren erfolgt für Jülich beim Kreis Düren. Der Rat der Stadt 
Jülich hat hierauf also keinen Einfluss und kann auch nicht die Auswirkungen der Windenergieanlagen steuern. 

Ziel der Planung ist es, eine konkrete Steuerung und Sicherung der Anordnung von Windenergieanlagen bereits auf 
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung vornehmen zu können.  

Parallel zum Änderungsverfahren des Flächennutzungsplanes soll für die ĂWKZ 1, nördlich -Merschñ ein Bebauungsplan 
aufgestellt werden. Die einzelnen Standorte der Windenergieanlagen werden im Rahmen der vorliegenden 
Bauleitplanung festgesetzt. Ebenfalls werden Hinweise und Festsetzungen zur Einhaltung der 
immissionsschutzrechtlichen und sonstigen Anforderungen getroffen. 
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2 DERZEITIGE STÄDTEBAULICHE UND PLANUNGSRECHTLICHE SITUATION 

2.1 Beschreibung des Plangebietes 

 

Abbildung 1: Lage des Plangebietes (Quelle: Geoportal NRW) 

2.1.1 Beschreibung der Lage und Umgebung 

Jülich ist die zweitgrößte Stadt des Kreises Düren in Nordrhein-Westfalen. Sie liegt zentral zwischen den Städten 
Mönchengladbach im Nordosten und Aachen im Südwesten an der Rur. Jülich und sein Umland sind im Norden der 
Jülicher Börde gelegen, am Übergang von der Kölner Bucht zum niederrheinischen Tiefland. Der Stadtkern von Jülich 
liegt im Rurtal östlich der Rur.  



STADT JÜLICH  BEGRÜNDUNG ZUM VORENTWURF 

BEBAUUNGSPLAN A 41 ĂWKZ 1, NÖRDLICH MERSCHñ (ORTSLAGE MERSCH) 

 

6 /19 

 

Angrenzende Städte und Gemeinden sind im Nordwesten die Stadt Linnich, im Nordosten die Gemeinde Titz, im 
Südosten die Gemeinde Niederzier, im Süden die Gemeinde Inden und im Südwesten die Gemeinde Aldenhoven, die 
ebenfalls alle dem Kreis Düren angehören. 

Die Stadt Jülich ist in die 16 Stadtbezirke Kernstadt, Altenburg, Barmen, Bourheim, Broich, Daubenrath, Güsten, 
Kirchberg, Koslar, Lich-Steinstraß, Mersch, Merzenhausen, Pattern, Selgersdorf, Stetternich und Welldorf untergliedert. 
Das Stadtgebiet erstreckt sich auf eine 90,39 km² große Fläche, auf welcher rund 32.600 Einwohner wohnhaft sind.  

2.1.2 Größe des Verfahrensgebietes 

Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 17,10 ha bei einer Ausdehnung von etwa 500 m an den längsten Bereichen von 
Nord nach Süd und von etwa 700 m an den breitesten Bereichen von Ost nach West. 

Das Plangebiet befindet sich am nördlichen Rand des Jülicher Stadtgebietes, angrenzend an die Gemeinde Titz und in 
unmittelbarer Nähe des Stadtgebietes Linnichs. Das Plangebiet liegt etwa 1.000 m nördlich der Ortslage Mersch, ca. 
660 m nordwestlich der Ortslage Sevenich und ca. 670 m südöstlich der Ortslage Müntz (definiert als Einzelhöfe der 
Gemeinde Titz).  

2.1.3 Beschaffenheit des Plangebietes 

a)  Eckdaten 

Das Plangebiet mit einer Größe von ca. 17,10 ha liegt am nördlichen Rand des Stadtgebietes, nördlich der Ortslage 
Mersch und grenzt an das Stadtgebiet Linnich und das Gemeindegebiet Titz. Die Windhöffigkeit der Fläche liegt bei etwa 
5,75 bis 6,00 m/s. 

Die Fläche ist über vorhandene Wirtschaftswege erreichbar und wird derzeit landwirtschaftlich genutzt. Strukturen von 
bedeutsamer Vegetation sind daher kaum vorhanden.  

b)  Verkehrswege 

Das Plangebiet wird im westlichen Randbereich von der Bundesautobahn A 44 begrenzt. Hier greift die 
Anbaubeschränkung gemäß § 25 StrWG NRW von 40 m von Flügelspitze bis Fahrbahnrand, innerhalb eines Abstandes 
von 100 m bedürfen bauliche Anlagen der Zustimmung der obersten Landesstraßenbaubehörde. Darüber hinaus wird 
empfohlen, für klassifizierte Straßen Abstände in eineinhalbfacher Höhe der Gesamthöhe einzuhalten, um Gefahren 
durch Eiswurf etc. zu vermeiden, sofern technische Maßnahmen wie der Einsatz von Eisdetektionssystemen nicht 
möglich sind. 

c)  Bodendenkmale 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung des Flächennutzungsplanes wurde mit dem Schreiben vom 04.10.2016 des LVR-
Amtes für Bodendenkmalpflege darauf hingewiesen, dass nordöstlich und südwestlich des Plangebietes Hinweise auf 
jungsteinzeitliche und römische Siedlungsstellen vorliegen. Unter Beachtung der Tatsache, dass die Bodeneingriffe für 
den eigentlichen Bau der Windenergieanlage selbst gering sind, ist davon auszugehen, dass Störungen durch Erdeingriffe 
in Bodendenkmäler abgewendet werden können. Es wird ein entsprechender Hinweis wird in den Bebauungsplan 
eingefügt. 

3 ÜBERGEORDNETE PLANUNGEN 

3.1 Landesplanung 

Es ist ausdrückliches Ziel des Landes, die Entwicklung regenerativer Energien, insbesondere die Errichtung von 
Windkraftanlagen, zu fördern. Im Landesentwicklungsplan (LEP NRW) ist der verstärkte Einsatz regenerativer 
Energieträger als landesplanerisches Ziel angesehen (Kapitel D.II Ziel 2.4 LEP NRW). Der LEP NRW sieht vor, dass 
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Gebiete, die sich für die Nutzung erneuerbarer Energien aufgrund der Naturgegebenheiten besonders eignen, in den 
Regionalplªnen als ĂBereiche mit der Eignung f¿r die Nutzung erneuerbarer Energienñ dargestellt werden. Das besondere 
Landesinteresse an einer Nutzung erneuerbarer Energien ist bei der Abwägung gegenüber konkurrierenden Belangen als 
besonderer Belang einzustellen.2  

Im überarbeiteten Entwurf des neuen Landesentwicklungsplanes vom 22.09.2015 wird die Zielsetzung formuliert, bis 2020 
mindestens 15 % der nordrhein-westfälischen Stromversorgung durch Windenergie und bis 2025 30 % der nordrhein-
westfälischen Stromversorgung durch erneuerbare Energien zu decken. Daher sind proportional zum jeweiligen 
regionalen Potential ausreichende Flächen für die Nutzung von Windenergie festzulegen. Hierzu sollen wie zuvor auch 
die Träger der Regionalplanung Vorranggebiete für die Windenergienutzung mindestens zeichnerisch festlegen. Für das 
Planungsgebiet Köln, in dem die Stadt Jülich liegt, ist als Grundsatz zu berücksichtigen, dass insgesamt 14.500 ha 
ausgewiesen werden sollen. Nach dem Planungsraum Arnsberg bestehen in diesem Bereich somit die höchsten 
Kapazitäten. Weiterhin soll die Regional- und Bauleitplanung das Repowering von älteren Windenergieanlagen, die durch 
eine geringere Anzahl neuer, leistungsstärkerer Windenergieanlagen ersetzt werden, unterstützen. Kommunale 
Planungsträger sollen die bauleitplanerischen Voraussetzungen schaffen, um die Repowering Windenergieanlagen 
räumlich zusammenzufassen oder neu ordnen zu können. 3  

Insgesamt entstehen somit derzeit durch die Landesplanung keine verbindlichen Vorgaben für die Ausweisung von 
Konzentrationszonen im Flächennutzungsplan sowie deren detaillierte Steuerung in der verbindlichen Bauleitplanung. 

3.2 Regionalplan  

Für die Steuerung der Ansiedlung von Windenergieanlagen trifft der Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln, 
Teilabschnitt Region Aachen, abweichend von den Vorgaben der Landesplanung lediglich textliche Festlegungen, die 
räumliche Verortung der Konzentrationszonen für Windenergieanlagen bleibt der kommunalen Ebene im Rahmen der 
Bauleitplanung überlassen. 

Ziel 1 der Regionalplanung die Windkraft betreffend ist, dass Planungen für Windkraftanlagen in den Teilen des 
Freiraums umzusetzen sind, die aufgrund der natürlichen und technischen Voraussetzungen (Windhöffigkeit, geeignete 
Möglichkeit für die Stromeinspeisung ins Leitungsnetz) und der Verträglichkeit mit den zeichnerisch und/oder textlich 
dargestellten Bereichen und Raumfunktionen für die gebündelte Errichtung von Windkraftanlagen (Windparks) in Betracht 
kommen. Dazu sollen in erster Linie die Allgemeinen Freiraum- und Agrarbereiche in Anspruch genommen werden. In 
geeigneten Fällen können sich Windparkplanungen auch über Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen 
erstrecken. In den Reservegebieten für den oberirdischen Abbau nichtenergetischer Bodenschätze (s. Kap. 1.4 und 
Erläuterungskarte) sowie in den noch nicht rekultivierten Braunkohlen-Abbaubereichen ist zu beachten, dass wegen der 
langfristigen Vorrangigkeit des Abbaus nur befristet zu genehmigende Anlagen in Betracht kommen. 

Ziel 3: Daneben werden Gebiete formuliert, die für Windparks nicht oder nur bedingt in Betracht kommen. 
Ausschlussbereiche sind: 

- Bereiche zum Schutz der Natur  

- Bereiche für die Sicherung und den Abbau oberflächennaher Bodenschätze, es sei denn, dass der Abbau bereits 
stattgefunden hat und die Windparkplanung den Rekultivierungszielen nicht widerspricht. 

- Flugplatzbereiche 

- Oberflächengewässer, Talsperren und Rückhaltebecken 

- Bereiche für Abfalldeponien 

- Bereiche für Halden zur Lagerung oder Ablagerung von Bodenschätzen 

                                                
2
 Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Mai 1995 (GV. NW. 1995 S.532). 

3
 Entwurf des LEP NRW vom 25.06.2013  
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- Freiraumbereiche mit der Zweckbindung ĂMñ (militªrisch genutzte Freiraumteile) 

Ziel 2: Nur bedingt in Betracht kommen, wenn sichergestellt ist, dass die mit der Festlegung im Regionalplan verfolgten 
Schutzziele und/ oder Entwicklungsziele nicht nennenswert beeinträchtigt werden: 

- Waldbereiche, soweit außerhalb des Waldes Windparkplanungen nicht realisierbar sind, der Eingriff auf das 
unbedingt erforderliche Maß beschränkt und ein möglichst gleichwertiger Ausgleich/Ersatz festgelegt wird 

- Regionale Grünzüge 

- historisch wertvolle Kulturlandschaftsbereiche (nach § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG und § 2 Abs. 1 LG) 

- Bereiche für den Schutz der Landschaft und landschaftsorientierter Erholung 

- Bereiche für Halden zur Lagerung von Nebengestein oder sonstigen Massen 

- Deponien für Kraftwerksasche 

- Agrarbereiche mit spezialisierter Intensivnutzung 

Ziel 4: Daneben ist eine Beeinträchtigung von Denkmälern und Bereichen, die das Landschaftsbild prägen, zu vermeiden. 
Zum Schutz der Wohnbevölkerung sind ausreichende Abstände und die entsprechenden Emissionsrichtwerte 

einzuhalten. Auf die technischen Erfordernisse des Richtfunks ist Rücksicht zu nehmen. 4 

 

Abbildung 2: Ausschnitt aus dem Regionalplan, Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Region Aachen. 

Der Regionalplan f¿r den Regierungsbezirk Kºln, Teilabschnitt ĂRegion Aachenñ, stellt f¿r das Plangebiet einen 
ĂAllgemeinen Freiraum- und Agrarbereichñ nördlich der Stadt Jülich an der Stadtgebietsgrenze zu der Gemeinde Titz dar. 

Weitere Überlagerungen werden für das Plangebiet im Regionalplan nicht getroffen. Nach Informationen der 
Bezirksregierung Köln (Abteilung GEObasis.nrw 2017) existieren im näheren Umfeld der für die geplanten WEA 
vorgesehenen Standorte keine Trinkwasserschutz- Heilschutz und Überschwemmungsgebiete. 

                                                

4 Bezirksregierung Köln (2008): Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln, Köln, S. 120-122. 
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Bezüglich der Infrastruktur ist die Bundesautobahn A 44 zu nennen, die das Plangebiet gemäß Anbaubeschränkung § 25 
StrWG NRW von 40 m von Flügelspitze bis Fahrbahnrand in der westlichen Ausdehnung begrenzt. 

Der nächstgelegene allgemeine Siedlungsbereich ist die Ortslage Welldorf. Der Siedlungsbereich selbst befindet sich in 
einer Entfernung von mehr als 3.000 m zu den nächstgelegenen WEA Standorten. 

Die zuvor genannten Darstellungen sind mit der Windenergienutzung vereinbar. Somit werden die Ziele der 
Regionalplanung nicht beeinträchtigt und sind für eine Windenergienutzung geeignet. 

3.3 Flächennutzungsplan  

Der aktuelle Flächennutzungsplan der Stadt Jülich stellt f¿r den gesamten Bereich der Flªchen Ălandwirtschaftliche 
Flªchenñ dar. Diese Darstellung im Flächennutzungsplan steht der Windenergieplanung nicht entgegen, da die 
landwirtschaftliche Nutzung auch innerhalb von Windparks ausgeübt werden kann. 

 

Abbildung 3: Ausschnitt aus dem FNP der Stadt Jülich. 

Für den Planbereich werden durch die  nderung des Flªchennutzungsplans ĂKonzentrationszonen f¿r 
Windenergieanlagenñ ĂFlªchen f¿r Versorgungsanlagenñ mit der Zweckbestimmung ĂErneuerbare Energien - 
Erzeugung von Strom aus Windenergieñ als Randsignatur ¿ber ĂFlªchen f¿r die Landwirtschaftñ dargestellt. Die 
Darstellung als ĂFlªche f¿r die Landwirtschaftñ bleibt bestehen. 
Die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplan A 41 ăWKZ 1, nºrdlich Merschò (Ortslage Mersch) 
werden aus diesen Darstellungen entwickelt. Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt im Parallelverfahren 
mit der Änderung des Flächennutzungsplans. 
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Abbildung 4: Geplante Darstellung der Flächennutzungsplanänderung. 

3.4 Landschaftsplan 

Das Plangebiet befindet sich im Geltungsbereich des Landschaftsplans LP 11 Titz/ Jülich-Ost ï im Norden des Kreises 
Düren (in Kraft getreten am 24.06.2014). Gemäß dem Landschaftsplan besteht das Entwicklungsziel im Plangebiet in der 
Anreicherung einer Landschaft mit naturnahen Lebensräumen und mit gliedernden und belebenden Elementen unter 
Berücksichtigung der besonderen ökologischen Funktionen in der agrarisch geprägten, offenen, unzersiedelten 
Bördelandschaft und der Erhalt der vorhandenen Strukturelemente.  

Darüber hinaus befinden sich laut Landschaftsplan innerhalb der Fläche keine geschützte Landschaftsbestandteile gem. 
§ 29 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Nordwestlich des Plangebietes befinden sich in einer Entfernung von 
ca.  600 m und südöstlich in ebenfalls ca. 600 m Entfernung entlang der L 241 mehrere punktuell geschützte 
Landschaftsbestandteile. Dabei handelt es sich um das Schutzobjekt 2.4.1-16 (Obstwiese südöstlich von Müntz) und die 
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Schutzobjekte 2.4.9-7, 2.4.5-27 ï 2.4.29 (Biotopkomplexe an der Ortsrandlage von Sevenich). Das Vorhaben ist folglich 
mit den Vorgaben des Landschaftsplans vereinbar. 

 

Abbildung 5: Ausschnitt aus dem Landschaftsplan 11 Titz/Jülich-Ost (Kreis Düren). 

3.5 Weitere Regelungen 

Maßgebliche Rahmenbedingungen für die Ausweisung von Konzentrationszonen werden in dem gemeinsamen 
Runderlass des Ministeriums für Städtebau, Wohnen, Kultur und Sport, des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz, des Ministeriums für Wirtschaft, Mittelstand, Energie und Verkehr und der 
Staatskanzlei des Landes NRW (Windenergieerlass) definiert, der 2015 in Kraft getreten ist.  

Der Erlass fasst die bisherige Gesetzeslage zusammen. Daneben gibt er Hilfestellung zur benötigten Größe der 
Abstandsflächen hinsichtlich verschiedener Kriterien, die bislang nicht gesetzlich formuliert sind.  

Derzeit wird ein neuer Windenergieerlass erarbeitet, dessen Inhalte für das vorliegenden Planverfahren noch nicht 
anzuwenden sind. 


















